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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 243-2011 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Bauverwaltung

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Bau- und Vergabeausschuss 09.11.2011    
Haupt- und Finanzausschuss 10.11.2011    
Stadtrat 16.11.2011    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
 
Neuer Maßnahmeträger für die Modernisierung und Instandsetzung der Turnhalle an der Diesterwegschule 
im OT Bitterfeld 
 
Antragsinhalt: 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt mit Bezug auf den am 29.06.2011 beschlossenen 
Haushaltsplan 2011 die Konkretisierung der Baumaßnahme “Turnhalle Diesterwegschule“ dahingehend, 
dass nicht die Stadt Bitterfeld-Wolfen, sondern der neue Eigentümer, der Bitterfelder Schwimmverein 1990 
e.V., Träger der Maßnahme ist, soweit es sich nicht um Sicherungsmaßnahmen handelt. 
 
  
 
Begründung: 
 
Mit Beschluss 067-2011 vom 29.06.2011 hat der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen den Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2011, der im Haupt-und Finanzausschuss am 23.06.2011 vorberaten wurde, beschlossen 
und damit die Fortführung der Baumaßnahme “Modernisierung und Instandsetzung Turnhalle 
Diesterwegschule“ bestätigt.  
 
Im Jahr 2010 wurde das Vorhaben “Modernisierung und Instandsetzung der Turnhalle“ als Einzelmaßnahme 
der baulichen Umgestaltung des Binnengärtenzentrums in die Städtebauförderung aufgenommen. Die 
Fördermittelbewilligung stammt aus dem Programmbereich Stadtumbau-Ost/Aufwertung. Zum Zeitpunkt 
der Beantragung und Erstbewilligung war die Stadt Bitterfeld-Wolfen Eigentümer und sollte demnach auch 
der Träger der Maßnahme sein. In dieser Eigenschaft führte die Stadt in den Jahren 2010/2011 
Sicherungsmaßnahmen durch (Dach-und Fassadensanierung). Kosten 200.000 €. Hierfür ist ein Fördersatz 
von 90% bewilligt. Die verbleibenden 10 % Eigenmittel befinden sich schon auf dem Treuhandkonto bei der 
Saleg mbH. Eine Belastung des Hauhaltes 2010 und 2011 fand und findet demnach nicht statt.  
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In diesem Jahr hat die Stadt die Turnhalle an den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. verkauft. Der 
Verein hat sich bereit erklärt, die Modernisierung der Turnhalle für eine künftige Nutzung als 
Gesundheitssportzentrum weiterzuführen, sofern die dafür bewilligten Fördermittel weiterhin zur Verfügung 
stehen. Letzterem steht nichts im Wege. 
 
Mit dem Landesverwaltungsamt sind alle notwendigen Änderungen abgestimmt und von dort auch bestätigt. 
Die Weiterleitung der bewilligten Fördermittel an den Schwimmverein ist damit förderrechtlich gesichert. 
   
Haushaltsrechtlich ist es erforderlich, das Vorhaben, einschließlich der oben beschriebenen 
Sicherungsmaßnahme, nunmehr im Ergebnisplan zu veranschlagen, weil die Investition nicht mehr das 
Vermögen der Stadt betrifft. Die der Stadt für die Modernisierung bewilligten Fördermittel werden als 
Zuschuss an den Maßnahmeträger, den Schwimmverein, weitergereicht.  
 
Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 347.200 €. Hiervon trägt der Schwimmverein einen Anteil von 
77.600 €. An Fördermitteln stehen 239.700 € zur Verfügung. Der städtische Eigenanteil beträgt 29.900 €. 
Hiervon sind 19.000 € bereits auf dem Treuhandkonto bei der Saleg mbH gebucht und belasten den Haushalt 
2011 demnach nicht. Die verbleibenden 10.900 € werden aus Einsparungen bei den Kosten für die 
Straßenunterhaltung (USK 52230.40002) gedeckt.  
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
GO LSA, GemHVO LSA 
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? Beschluss 067-2011 vom 29.06.2011  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: 29.900 € 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben)       
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:       
      
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 243-2011 
 
 
 
 


